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Mandanteninformation 15  
 
Neue Selbstbehaltssätze 2015 
 
Per 04.12.2014 hat das Oberlandesgericht in Düsseldorf die schon 
erwartete Änderung der Selbstbehaltssätze für Unterhaltspflichtige 
bekannt gegeben. 
 
Danach gilt Folgendes: 
 
1. Der notwendige Selbstbehalt für erwerbstätige 
Unterhaltspflichtige gegenüber minderjährigen Kindern oder 
privilegiert volljährigen Kindern steigt von 1.000,00 € auf 1.080,00 €. 
 
2. Der notwendige Selbstbehalt für nichterwerbstätige 
Unterhaltsverpflichtete gegenüber minderjährigen und privilegiert 
volljährigen Kindern steigt von 800,00 € auf 880,00 €. 
 
3. Der Selbstbehalt gegenüber volljährigen Kindern, die nicht 
privilegiert sind, steigt von 1.200,00 € auf 1.300,00 €. 
 
4. Der Selbstbehalt gegenüber Ehegatten oder betreuenden 
Elternteilen eines nichtehelichen Kindes steigt von 1.100,00 € auf 
1.200,00 €. 
 
5. Der Selbstbehalt bei einer Unterhaltspflicht gegenüber Eltern 
steigt von 1.600,00 € auf 1.800,00 €. 
 
6. Die Kindesunterhaltstabelle als solches ist bisher unverändert 
geblieben. Es ist davon auszugehen, dass auch die anderen 
Oberlandesgerichte diese Änderungen übernehmen werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Stefan Meußler 
 
Rechtsanwalt 
Schwerpunkt Familienrecht 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Meußler 
Rechtsanwalt und Fachanwalt  
für Famil ienrecht 

Tel. 0451 – 7063587 
Fax 0451 – 7074352 
Mail info@rechtsanwalt-meussler.de 
Web www.rechtsanwalt-meussler.de 

Weitere Tätigkeitsbereiche 

 Erbrecht 
 Arbeitsrecht 
 Strafrecht 

Interessenfelder 

 Verkehrsrecht 
 Bußgeldrecht 

 
Mitglied in den ARGEn des DAV 
für Familienrecht und Erbrecht 
 
Bürozeiten 

 Mo. – Fr. 9 – 12 Uhr 
 Mo. – Do. 15 – 17 Uhr 
 Fr. nachmittags geschlossen 
 Sondertermine nach Vereinbarung 

 
Gerichtsfach 20 

 
Konto 

 Geschäftskonto 
Deutsche Bank Lübeck AG 
IBAN: DE61 2307 0700 0143 3150 00 
 

 Anderkonto 
Kreissparkasse 
Herzogtum Lauenburg 
IBAN: DE39 2305 2750 0085 0352 28 

In Bürogemeinschaft mit 

 Frau Rechtsanwältin Meliha Karatas 
Tätigkeitsschwerpunkte: 
Ausländerrecht, Mietrecht, 
Arbeitsrecht 
Tel. 0451-7 06 35 87 
Fax 0451-70 74 352 
Mail info@kanzlei-karatas.de 
 


